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Vortrag an den Ministerrat 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über das 
Wirksamwerden der Verordnung (EU) 2020/1503 über Europäische 
Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen und zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2017/1129 und der Richtlinie (EU) 2019/1937 
(Schwarmfinanzierung-Vollzugsgesetz) erlassen und das 
Kapitalmarktgesetz 2019, das Alternativfinanzierungsgesetz, das 
Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz und das Konsumentenschutzgesetz 
geändert werden 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll die Verordnung (EU) 2020/1503 über 
Europäische Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen und zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2017/1129 und der Richtlinie (EU) 2019/1937, ABl. Nr. L 347 vom 
20.10.2020 S. 1, in Österreich anwendbar gemacht werden, mit der der Rechtsrahmen für 
die Erbringung von Schwarmfinanzierungsdienstleistungen in der Europäischen Union 
harmonisiert wird.  

Zu diesem Zweck soll ein Schwarmfinanzierung-Vollzugsgesetz erlassen und das 
Kapitalmarktgesetz 2019, das Alternativfinanzierungsgesetz, das 
Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz und das Konsumentenschutzgesetz geändert 
werden. Durch das Schwarmfinanzierung-Vollzugsgesetz soll die FMA als die für die 
Zulassung und Beaufsichtigung von Schwarmfinanzierungsdienstleistern zuständige 
Behörde benannt und mit den hiefür erforderlichen Aufsichts- und Sanktionsbefugnissen 
ausgestattet werden. Im Zusammenhang damit sollen im Wesentlichen 
Strafbestimmungen sowie Bestimmungen über die Erhebung von Rechtsmitteln, die 
Veröffentlichung von Entscheidungen sowie die Meldung von Sanktionen und 
verwaltungsrechtlichen Maßnahmen an die Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vorgesehen werden.  
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Wir stellen daher den 

Antrag, 

die Bundesregierung wolle den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz 
über das Wirksamwerden der Verordnung (EU) 2020/1503 über Europäische 
Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen und zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2017/1129 und der Richtlinie (EU) 2019/1937 (Schwarmfinanzierung-
Vollzugsgesetz) erlassen und das Kapitalmarktgesetz 2019, das 
Alternativfinanzierungsgesetz, das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz und das 
Konsumentenschutzgesetz geändert werden, samt Erläuterungen, Textgegenüberstellung 
und Wirkungsfolgenabschätzung dem Nationalrat zur verfassungsgemäßen Behandlung 
zuleiten. 

17. November 2021 

Mag. Gernot Blümel, MBA 
Bundesminister 
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